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MITTELTHURINGEN
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Beschluss-Nr. PLV 19/01/21 vom 19.10.2021
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über die

Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung der RPG Mit-telthü
ringen zum Haushaltsjahr 2020 nach durchgeführter Rech-nungsprü
fung

In $ 13Abs. 1 der Satzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) ist die
Erhebung einer Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs der RPG bestimmt, soweit dieser nicht
aufgrund der Bestimmungen von § 14 Abs. 1 Satz 4 des Thüringer Landesplanungsgesetzes
(ThürLPIG) vom 11. Dezember 2012 (GVBI. Seite 450), gedeckt wird. Mit der Erhebung dieser
Umlage und ihrer Bewirtschaftung unterliegt die RPG damit aber auch den Vorschriften des § 15
Abs. 6 Satz 1 ThLPIG. •
Daraus abgeleitet ist gemäß§ 80 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der jeweils
aktuell geltenden Fassung nach der Durchführung der örtlichen Prüfung (§ 82 ThürKO) und Auf
klärung etwaiger Unstimmigkeiten die Jahresrechnung durch die Planungsversammlung festzu
stellen. Auf dieser Grundlage fasst die Planungsversammlung der RPG daher folgenden Be
schluss:

Die Feststellung der Ergebnisse der Jahresrechnung der RPG Mittelthüringen zum Haus
haltsjahr 2020 wird auf der Grundlage des Berichtes über die örtliche Rechnungsprüfung
der Jahresrechnung 2020 bestätigt.

Begründung:

Der § 13 Abs. 3 der Satzung der RPG sieht die Durchführung der Rechnungsprüfung vor. Die
1 Eckdaten des beschlossenen Haushaltes für das Jahr 2020 sind folgende:

Verwaltungshaushalt 58.500,00
Vermögenshaushalt 47.000,00
Gesamthaushalt 105.500,00

Kreditermächtigung 0,00
Verpflichtungsermächtigung 0,00
Kassenkredite 0,00

Im geprüften Haushaltsjahr sind beide Teilhaushalte jeweils ausgeglichen.
Die Rechnungsprüfung erfolgt in Anwendung der§§ 82 und 84 der ThürKO und wurde vom Rech
nungsprüfungsamt des Landkreises Sömmerda durchgeführt. Das Ergebnis für das Haushaltsjahr
2020 lautet wie folgt (Auszug aus dem Prüfbericht):

Die Jahresrechnung sowie die Anlagen zur Jahresrechnung wurden von der Verwaltung erstellt.
Das Rechnungsprüfungsamt hat die erstellte Jahresrechnung geprüft. Die Prüfung haben wir so
geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Ergebnisse der
Jahresrechnung und deren Bestandteile wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er
kannt werden.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen
die Jahresrechnung und die erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 80 ThürKO und der§§
77 bis 82 ThürGemHV sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen
Bestimmungen und vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Fi
nanzlage."

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder gesamt: 23
Anwesende Stimmberechtigte: 17
Zustimmung: 17
Gegenstimmen: 0
Enthaltung: 0
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